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Anlage zur DS 1141/25 

 

Ergänzung zur Anlage 1 

DS 0552/25 

2. über-/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung nach § 58 Abs. 1 ThürKO  

 

 (Zuständigkeit Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften, Rechnungsprüfung und Vergaben) 

 

Vermögenshaushalt 

 

1. Tiefbau –und Verkehrsamt 

 

  HHSt. 

verf. 

ber. 

Amt 

Bezeichnung 
Plan bisher 

bereits 

bestätigte 

üapl. 

Mittelber. 

Veränd. durch  

über-/außer- 

planm. 

Mittelber. 

Plan  

neu 

in EUR in EUR in EUR in EUR 

    

      

 Mehrausgabe: 63000.95606 66 GVZ Decken-

erneuerungen 

0 0 700.000 700.000 

              

   Summe Mehrausgaben   700.000   

Deckung durch:          

 

        

Minderausgaben 63300.95000 66 Radwege 600.000 0 -600.000 0 

 63000.95500 66 Bau niederflur-

gerechter BHSt 

360.000 0 -100.000 260.000 

              

      Summe Deckung:   -700.000   

 

 

Begründung: 

 

Der Kreisverkehr des Güterverkehrszentrums soll aufgrund von Beschädigung und des 

Alters saniert werden. Nach Asphaltuntersuchungen werden die gebundenen Schichten 

Tragschicht, Binderschicht und Deckschicht entfernt und neu eingebaut. 

Eine Sanierung der gebundenen Schichten des Kreisverkehrs hat Bedeutung für das 

gesamte GVZ, da es als Hauptzubringer von der B7 gilt und als Verteilung des Verkehrs für 

alle Zonen dient. 

 

Die Kosten für den Bau werden aktuell mit ca. 570.000 EUR (inkl. geschätzte Nachträge) 

beziffert. Der Planungsvertrag liegt bei ca. 50.000 EUR. Es wird weiterhin mit Kosten für 

Baunebenkosten und Qualität i. H. v. 60.000 EUR gerechnet. Zudem wird die 

Deckenerneuerung des GVZ Bei den Froschäckern geplant. Für diese Planung werden im 

Jahr 2025 ca. 20.000 EUR benötigt. 

 

Die Maßnahme sollte mit Zustimmung des Oberbürgermeisters schnellstmöglich 

umgesetzt werden. Aufgrund der Kurzfristigkeit in Hinblick auf den Realisierungszeitraum 
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konnten im Haushalt des Tiefbau- und Verkehrsamtes bisher regulär keine Mittel 

veranschlagt werden.  

 

Die Deckung der Ausgaben ist durch Minderausgaben bei den Radwegen und dem Bau 

niederflurgerechter Bushaltestellen gewährleistet. 

 


